
, 1 
) 
-.J • 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
DATE N SC H UTZ KOM MISS ION 

GZ 054.3l4/4-DSK/84 

Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Errichtung eines Bundes
bautenfonds; 

Stellungnahme der DSK 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

1010 W i e  n 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 1 

Tel. (0 22 2) 66 15/0 

Sachbearbeiter 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anzuführen. 

, .tit �'�G- cc'ETZENTV.!';� I i:;TntT � '" Ut� 
Z L . ________________ .:::: �__ __ -G E/19. ___ -

� 3.0KT.1984 i Liatum: 

:, Verteilt_.i9B4 -m:-J.S.-ft;��-
i/ 

In der Anlage werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme der 

Datenschutzkommission zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Errichtung eines Bundesbautenfonds übermittelt. 

Für di5 Richtigkeit 

der Ausfe�UDg: 

27. September 1984 
Für die Datenschutzkommission 

Der Vorsitzende: 
Hofrat des OGH Dr. KUDERNA 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
DATENSCHUTZKOMMISSION 

GZ 054.314/4-DSK/84 

Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Errichtung eines Bundes
bautenfonds; 

Stellungnahme der DSK 

An das 
Bundesministerium für 
Bauten und Technik 

1010 �.] i e n 

A-1014 Wie:l, Ballhausplatz 1 

Tel. (0222) 66 15/0 

Sachbearbei ter 

Dr. THIENEL 

Klapoe 27 6 8 DurchW?hl 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anzuführen. 

Die Datenschutzkommission hat hinsichtlich des mit do. Z1. 

701.550/6-11/11/84 vom 7.9.1984 übermittelten Ent�.urfes eines 

Bundesgesetzes über die Errichtung eines Bundesbautenfonds �n 

Ausübung ihres Beg u t a c htu ngsrechtes gemäß § 36 Abs. 2 

D a tenschu tzge s e t z in ihrer Sitzung vom 27.9.1984 fo lgende 

S t e l  1 u n g n a h m e 

b esc h lo s s e n :  

Aus der Sicht des DSG ist zunächst zu bemerken, daß die 

T�:igkeit des Fo�rts eine rei� pr�v3twirtsc�aftli�hp ist und 

daher durch eine Verordnung gem.§ 4 Abs. 2 DSG, BGB1.Nr. 

565/1978, von der Anwendung des 2. Abschnittes des 

Datenschutzgesetzes auszunehmen w�re . 
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Im übrigen erfült die 1n Art. 11 § 2 Abs. 3 vorgesehene 

Ermittlungsermächtigung keineswegs die für ausdrückliche 

gesetzliche Ermächtigungen im Sinne des § 6 Datenschut'z�esetz 

erforderlichen Voraussetzungen (Determinierung von Datenarten, 

Betroffenen und Ermittlungszwecken). Die geringere 

Determinierungsdichte final strukturierter Planungsgesetze 

bezieht sich nämlich nur auf das Vollzugshandeln, nicht jedoch 

auf die Beschaffung der für die Planungsentscheidung 

wesentlichen Grundlagen. Sollte also die Erarbeitu�g der für 

die Tätigkeit des Fonds notwendigen Entscheidungsgrundlagen 

eine automationsunterstützte Verarbeitung personenbezogener 

Daten erfordern, wäre diese Ermächtigung genauer zu 

umschreiben. Dies kBnnte jedoch dann entfallen. wenn die 

Tätigkeit des Fonds durch Aufnahme in die Verordnung der 

Bundesregierung, BGBI. Nr. 572 /1979, aus dem Geltungsbereich 

des 2. Abschnittes des Datenschutzgesetzes ausgenommen wird. 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

27. September 1984 
Für die Datenschutzkommission 

Der Vorsitzende: 
Hofrat des OGH Dr . KUDERNA 
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